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Präsident
Herr Joe WALSH, T.D.
Minister für Landwirtschaft und Ernährung 
Herr Dermot AHERN, T.D.
Minister für Kommunikation, Meeres- und Naturressourcen
	Wichtigste Ergebnisse der Ratstagung
Der Rat ist heute im Rahmen der Erörterung der B-Punkte zu einer politischen Einigung über eine Verordnung zur Durchführung der Verordnung für die westlichen Gewässer gelangt. Damit wird ein Rechtsrahmen für die Zuteilung des durchschnittlichen Fischereiaufwands vorgegeben, der von den Fischereifahrzeugen des jeweiligen Mitgliedstaats in den von den Kanarischen Inseln und den Azoren bis zu den nördlichen und nordwestlichen Gewässern Irlands und des Vereinigten König​reichs reichenden Fanggebieten betrieben werden kann.

Ferner hat der Rat Informationen des Kommissionsmitglieds Byrne zu den Verhandlungen EU-Russland über Veterinärfragen zur Kenntnis genommen und nachdrücklich seine Unterstützung für die Kommission bekräftigt, damit bis 30. September 2004 ein positives Ergebnis errzielt wird.

In Bezug auf die Themen WTO und Mercosur hat der Rat die Bemühungen der Kommission in den laufenden Verhandlungen begrüßt und die jüngsten Entwicklungen in diesen Verhandlungen zur Kenntnis genommen.

Die Minister haben ferner den Bericht der Kommission über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen erörtert und ihre auf technischer Ebene dargelegten Standpunkte bekräftigt.

Der Rat hat eine eingehende öffentliche Aussprache über den von der Kommission vorgelegten Europäischen Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft und ökologisch erzeugte Lebensmittel geführt.



INHALT1
TEILNEHMER
5
ERÖRTERTE PUNKTE

EUROPÄISCHE FISCHEREIAUFSICHTSBEHÖRDE
7
DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG FÜR DIE WESTLICHEN GEWÄSSER
8
UMWELTFREUNDLICHE FANGMETHODEN - SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES
11
ETIKETTIERUNG VON RINDFLEISCH UND RINDFLEISCHERZEUGNISSEN
14
EUROPÄISCHER AKTIONSPLAN FÜR ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT UND ÖKOLOGISCH ERZEUGTE LEBENSMITTEL
15
DOHA-VERHANDLUNGSRUNDE UND MERCOSUR-VERHANDLUNGEN
16
NACHWACHSENDE ROHSTOFFE
17
VERHANDLUNGEN ZWISCHEN DER EU UND RUSSLAND ÜBER VETERINÄRRECHTLICHE FRAGEN
18
SONSTIGES
19
–
Dioxingehalt
19
–
Reis
19
SONSTIGE ANGENOMMENE PUNKTE

Landwirtschaft
· Struktur der gemeinschaftlichen Erhebungen
21
· Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim Transport
21
· Pflanzenschutzmittel *
21
Entwicklung und Zusammenarbeit
· Menschenrechte*
22
AKP
· Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Standpunkt der Gemeinschaft im AKP-EG-Ministerrat zur Überprüfung der Bedingungen für die Finanzierung der Unterstützung im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse (Anhang II des in Cotonou unterzeichneten AKP-EU-Partnerschaftsabkommens) (Dok. 6832/04).
22
Handel
· Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 2003/893/EG über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Ukraine (Dok. 9710/04).
22
Binnenmarkt
· Zölle - Ceuta und Melilla
23
Seeverkehr
· Beziehungen zu China - Seeverkehr - Erweiterung der EU
23
Ernennungen
· Wirtschafts- und Sozialausschuss
23
TEILNEHMER

Die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission waren wie folgt vertreten:

Belgien:

Frau Sabine LARUELLE
Ministerin des Mittelstands und der Landwirtschaft
Herr Jef TAVERNIER
Flämischer Minister für Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit
Tschechische Republik:

Herr Jaroslav PALAS
Minister für Landwirtschaft
Dänemark:

Frau Mariann Fischer BOEL
Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei
Deutschland:

Frau Renate KÜNAST
Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Estland:

Herr Olavi TAMMEMÄE
Stellvertretender Minister für Umwelt
Griechenland:

Herr Savvas TSITOURIDIS
Minister für Entwicklung des ländlichen Raums und Ernährung
Spanien:

Frau Elena ESPINOSA MANGANA
Ministerin für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung
Frankreich:

Herr Christian MASSET
Stellvertreter des Ständigen Vertreters
Irland:

Herr Dermot AHERN
Minister für Kommunikation, Meeres- und Natur​ressourcen
Herr Joe WALSH
Minister für Landwirtschaft und Ernährung
Herr John BROWNE
Staatsminister im Ministerium für Kommunikation, Meeres- und Naturressourcen
Italien:

Herr Giovanni ALEMANNO
Minister für Agrar- und Forstpolitik
Zypern:

Herr Kornelios KORNELIOU
Stellvertreter des Ständigen Vertreters
Lettland:

Herr Martins ROZE
Minister für Landwirtschaft
Litauen:

Herr Jeronimas KRAUJELIS
Minister für Landwirtschaft
Luxemburg:

Herr Fernand BODEN
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwick​lung, Minister für Mittelstandsfragen, Fremden​verkehr und Wohnungsbau
Ungarn:

Herr Fülöp BENEDEK
Administrativer Staatssekretär, Ministerium für Landwirt​schaft und regionale Entwicklung
Malta:

Herr Francis AGIUS
Parlamentarischer Staatssekretär für Landwirtschaft und Fischerei, Ministerium für Angelegenheiten des ländlichen Raums und Umwelt
Niederlande:

Herr Cornelis Pieter VEERMAN
Minister für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittel​qualität
Österreich:

Herr Josef PRÖLL
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Polen:

Herr Wojciech OLEJNICZAK
Minister für Landwirtschaft und Entwicklung des länd​lichen Raums
Portugal:

Herr Armando SEVINATE PINTO
Minister für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raums und Fischerei
Slowenien:

Herr Milan POGAČNIK
Minister für Landwirtschaft, Forsten und Ernährung
Slowakei:

Herr Marián RADOŠOVSKÝ
Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft
Finnland:

Herr Juha KORKEAOJA
Minister für Landwirtschaft und Forsten
Schweden:

Frau Ann-Christin NYKVIST
Ministerin für Landwirtschaft
Vereinigtes Königreich:

Frau Margaret BECKETT
Ministerin für Umwelt, Ernährung und Angelegenheiten des ländlichen Raums
Kommission:

Herr Franz Fischler
Mitglied
Frau Sandra KALNIETE
Mitglied
Herr David BYRNE
Mitglied
ERÖRTERTE PUNKTE
EUROPÄISCHE FISCHEREIAUFSICHTSBEHÖRDE
Der Rat führte einen ersten Meinungsaustausch zu dem von der Kommission am 29. April 2004 vorgelegten Vorschlag zur Einrichtung einer Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (Dok. 9149/04). Im Dezember 2003 war der Europäische Rat übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass die Schaffung dieser Behörde dringend notwendig ist und dass sie ihren Sitz in Vigo, Spanien, haben sollte.
Eine Machbarkeitsstudie steht noch aus; sie dürfte im Herbst 2004 vorliegen. Darin soll die optimale Funktionsweise und Struktur der Behörde dargelegt werden. Da die Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag Artikel 37 ist, ist die Stellungnahme des Europäischen Parlaments erforderlich, die aller​dings nicht vor Anfang 2005 vorliegen wird.

Zu den Aufgaben der Behörde gehört vornehmlich die operative Koordinierung bei der Über​wachung und Durchsetzung der GFP-Vorschriften. Die Behörde wird mit einem Budget in Höhe von rund 5 Mio. € (im Wesentlichen aus dem Gemeinschaftshaushalt) ausgestattet und über einen Stab von 50 Mitarbeitern verfügen.

DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG FÜR DIE WESTLICHEN GEWÄSSER

Der Rat gelangte auf der Grundlage eines von der Kommission gebilligten Kompromisses des Vor​sitzes zu einer einhelligen politischen Einigung über die Verordnung zur Festsetzung des höchst​zulässigen jährlichen Fischereiaufwands für bestimmte Fanggebiete und Fischereien. Der Text der Verordnung wird nach seiner Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen dem Rat zur Annahme als A-Punkt auf einer seiner nächsten Tagungen vorgelegt.

Zweck der Verordnung ist die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1954/2003 vom 4. November 2003 zur Steuerung des Fischereiaufwands für bestimmte Fanggebiete und Fischerei​ressourcen der Gemeinschaft ("westliche Gewässer"). Mit der Rahmenverordnung wird ein bio​logisch empfindliches Gebiet südwestlich von Irland eingerichtet, das die frühere "Irish Box" mit ihrer 50 Meilen breiten Zone entlang der irischen Küste ersetzen soll, ein Bezugszeitraum (1998‑2002) für die Festlegung des jährlichen durchschnittlichen Fischereiaufwands der Fischerei​fahrzeuge vorgegeben, eine Schutzzone von 100 Meilen für die Regionen in äußerster Randlage eingerichtet, ein System von Kilowatt pro Tag für die Berechnung des Fischereiaufwands der Flotte sowie eine unterschiedliche Mindestgröße für die unter die Verordnung fallenden Fische​rei​fahr​zeuge nach Gebieten (10 Meter in biologisch empfindlichen Gebieten, 15 Meter in den ande​ren Gebieten) festgelegt. Mit der Verordnung werden ferner die diskriminierenden Zugangs​beschrän​kungen nach der vollständigen Integration Spaniens und Portugals in die Gemeinsame Fischerei​politik aufgehoben. Die so genannten "westlichen Gewässer" erstrecken sich von den Kanarischen Inseln und den Azoren bis zu den nördlichen und nordwestlichen Gewässern Irlands und des Vereinigten Königreichs.

Artikel 11 der Verordnung über die westlichen Gewässer bestimmte, dass die Kommission dem Rat einen Vorschlag (Dok. 7388/04) zur Überprüfung und Aktualisierung der Höchstgrenzen für den Fischereiaufwand nach Mitgliedstaaten (9 Mitgliedstaaten stehen auf der Liste), Arten​gruppen (Grundfischarten, Kammmuscheln, Taschenkrebse und Seespinnen) und Fanggebieten vorlegen sollte. Der Fischereiaufwand wird auf der Grundlage eines Systems von Kilowatt pro Tag zugewiesen und die Tätigkeit eines Schiffes als Anzahl Tage auf See pro Fahrt in dem betreffenden Gebiet, auf ganze Zahlen auf- oder abgerundet, definiert.
Der jährliche durchschnittliche Fischereiaufwand wird im Vorschlag in zwei Anhängen festgelegt. Anhang I erfasst den Aufwand in den ICES-Gebieten und COPACE-Bereichen für Schiffe mit einer Länge über alles von 15 m oder mehr, Anhang II den Aufwand im neuen biologisch empfindlichen Gebiet für Schiffe mit einer Länge über alles von 10 m oder mehr.

Die wichtigsten Änderungen am Kommissionsvorschlag, die auf technischer und poli​tischer Ebene im Rat vereinbart wurden, sind folgende:

· Aufnahme von zwei neuen Artikeln in die Verordnung aufgrund der offensichtlichen Stei​gerung des Fischereiaufwands für Spanien in den Anhängen I und II der Verord​nung bei den Grundfischarten im ICES-Gebiet VII: Die Methode zur Berechnung des Fischereiaufwands muss die gleiche sein wie die nach der Verordnung (EG) Nr. 1954/2003 angewendete Methode zur Bewertung des Fischereiaufwands. Zudem wird die Durchfahrtzeit durch ein Fanggebiet, in dem keine Fangtätigkeit erfolgt ist, im Be​zugszeitraum (1998-2002) getrennt von dem tatsächlichen Fischereiaufwand für die Berechnung des durchschnittlichen Fischereiaufwands in diesem Gebiet berücksichtigt. 

· In Anhang I der Verordnung wird für Grundfischarten Folgendes festgelegt:

· Was Spanien anbelangt, so wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischerei​aufwand für das ICES-Gebiet X (Azoren), der sich auf 2.600.000 kW/Tage belief, aus der Verordnung herausgenommen; er sollte in die Verordnung über Tiefseearten (2347/2002) aufgenommen werden. Diese Verlagerung wird eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 erforderlich machen. Eine Erklärung der Kommission zu dieser Veränderung wird der Verordnung beigefügt.

· Für Belgien wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischereiaufwand speziell für das ICES-Gebiet VII infolge technischer Anpassungen von 7.693.250 kW/Tage auf 8.197.827 kW/Tage erhöht.

· Für Irland wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischereiaufwand speziell für das ICES-Gebiet VII infolge technischer Anpassungen von 17.383.542 kW/Tage auf 10.229.052 kW/Tage verringert.

· In Anhang I der Verordnung wird für Kammmuscheln im ICES-Gebiet VII Folgendes fest​gelegt: 

· Für Belgien wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischereiaufwand infolge tech​nischer Anpassungen von 326.351 kW/Tage auf 354.066 kW/Tage erhöht.

· Für Irland wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischereiaufwand infolge tech​nischer Anpassungen von 634.407 kW/Tage auf 525.012 kW/Tage ver​ringert.

· In Anhang I der Verordnung wird für Taschenkrebse und Seespinnen Folgendes festge​legt:

· Für Irland wurde der in kW/Tage ausgedrückte Fischereiaufwand für die ICES-Gebiete V und VI infolge technischer Anpassungen von 397.441 kW/Tage auf 465.000 kW/Tage erhöht.

· Der jährliche durchschnittliche Fischereiaufwand wurde für das Vereinigte Königreich in Anhang I auf 699.926 kW/Tage erhöht und in Anhang II im gleichen Umfang redu​ziert, um der Verlagerung des Fischereiaufwand von dem biologisch empfindlichen Gebiet in das ICES-Gebiet VII Rechnung zu tragen.

UMWELTFREUNDLICHE FANGMETHODEN - SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES
Der Rat nahm die nachfolgenden Schlussfolgerungen an:

"Der Rat

1.
BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission "Förderung umweltfreundlicherer Fang​methoden: die Bedeutung technischer Bestandserhaltungsmaßnahmen";]

2.
WEIST auf die Konferenz mit Ministern und Beteiligten des Fischereisektors zum Thema "Beschleunigte Entwicklung umweltfreundlicher Fangmethoden" HIN, die am 11. März 2004 in Dundalk stattgefunden hat;

3.
IST SICH DESSEN BEWUSST, dass umweltfreundlichere Fangmethoden zu einer nach​haltigen Fischereiwirtschaft beitragen werden;

4.
IST DAVON ÜBERZEUGT, dass eine Intensivierung der Forschung und die Weiterentwick​lung der Technik in Partnerschaft mit der Fischereiwirtschaft zur Entwicklung von Fangmethoden beitragen können, die der Aufgabenstellung – Wiederauffüllung der Be​stände und Wahrung der Nachhaltigkeit – besser entsprechen;

5.
IST SICH DESSEN BEWUSST, dass technische Erhaltungsmaßnahmen in ein Gesamtbewirt​schaftungskonzept einbezogen sein müssen, bei dem umweltfreundliche Fangmethoden Teil einer umfassenderen Bestandserhaltungsregelung sind;

6.
STELLT FEST, dass bei der Entwicklung umweltfreundlicher Fangmethoden Flexibilität erforderlich ist und die breite Vielfalt der Ökosysteme und Fischereien in den Mitglied​staaten berücksichtigt und erhalten werden muss und dass dazu bei bestimmten Aspekten der Bestandsbewirtschaftung, insbesondere bei den technischen Erhaltungsmaßnahmen, ein stärker dezentrales Konzept erforderlich ist, damit Ansätze, die im Fischereisektor selbst entwickelt werden, gefördert und aufgegriffen werden können;

7.
BEKRÄFTIGT noch einmal seinen Willen zum Dialog mit den Beteiligten, wobei er auf die wichtige Rolle der Regionalen Beratungsgremien hinweist, und IST SICH DESSEN BEWUSST, dass die aktive Einbeziehung der Beteiligten, insbesondere der Fischerei​wirtschaft, bei der Entwicklung umweltfreundlicher Fangmethoden dazu beitragen kann, dass die Bestimmungen besser befolgt werden und besser greifen;
8.
UNTERSTREICHT, dass darauf hingewirkt werden muss, dass die Fischer zu umweltfreund​licheren Fangmethoden übergehen, und fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, bis Ende 2005 die Möglichkeiten für finanzielle und nicht-finanzielle Anreize zu bewerten;
9.
IST DER ANSICHT, dass umweltfreundliche Fangmethoden überall in der Gemeinschaft  gleichermaßen gefördert werden sollten. In diesem Zusammenhang sollten die für den Atlantik und die Nordsee geltenden technischen Maßnahmen im Jahr 2004/2005 bewertet und darauf hin überprüft werden, wie sie im Hinblick auf das Grunderfordernis der Wirk​samkeit und Durchsetzbarkeit solcher Maßnahmen vereinfacht werden können, wobei auch zu prüfen wäre, inwieweit ein dezentraler Ansatz angezeigt ist;

10.
IST FERNER DER ANSICHT, dass in der Forschung folgenden Bereichen Vorrang einge​räumt werden sollte:

· Ausdehnung der Forschung auf die Anwendung umweltfreundlicher Fanggerätetechnik,

· besseres Verständnis der Strukturen und Vorgänge in marinen Ökosystemen im Hin​blick auf die Entwicklung eines Ökosystemansatzes für die Bestandsbewirtschaftung,

· Entwicklung von artenspezifisch selektiven Fanggeräten mit geringen Umweltauswirkun​gen und von Fangtechniken, bei denen unerwünschte Auswirkungen auf Habitate und Nicht-Zielarten vermieden werden,

· Sperrgebiete oder Meeresschutzgebiete als Mittel zum Schutz von empfindlichen Habitaten und Nicht-Zielarten,

· Entwicklung geeigneter Beurteilungsverfahren für die Umweltverträglichkeit neuer Fang- und Aquakulturmethoden;

11.
BEKRÄFTIGT seine Unterstützung für Pilotprojekte zur Reduzierung der Rückwürfe, die in Zusammenarbeit zwischen der Kommission, den Mitgliedstaaten, der Fischereiwirtschaft, NRO und den einschlägigen wissenschaftlichen Gremien vorrangig zu entwickeln sind und ein breites Spektrum von Arten, Fischereien und Gebieten, in denen Gemeinschaftsschiffe operieren, abdecken sollten;

12.
FORDERT daher die Kommission AUF,

· bis Ende 2005 zu prüfen, inwieweit finanzielle und nicht-finanzielle Anreize vorge​sehen werden könnten, um die Fischer dazu zu bewegen, zu umweltfreundlicheren Fangmethoden überzugehen,

· so bald möglich nach Anhörung der Beteiligten, darunter der einschlägigen Regionalen Beratungsgremien, einen Vorschlag für vereinfachte technische Erhaltungsmaßnahmen für den Atlantik und die Nordsee vorzulegen,

· Regelungen zur Förderung und Bewertung umweltfreundlicher Fangmethoden hohe Prio​rität einzuräumen, was gegebenenfalls die Entwicklung und den Einsatz selektiverer Geräte, einen Ausgleich für zeitweilige Einkommensverluste von Schiffen, die an Ver​suchen mit umweltfreundlicheren Fangmethoden teilnehmen, sowie die Schulung und Information von Fischern einschließen kann,

· bei der Vorlage wichtiger neuer Vorschläge zu umweltfreundlichen Fangmethoden anhand der verfügbaren Daten gegebenenfalls eine Bewertung der möglichen kurz​fristigen und langfristigen Auswirkungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich vor​zunehmen und etwa erforderliche kurzfristige Abhilfemaßnahmen zu prüfen,

· ein Pilotprojekt zur Lösung des Problems der "Geisterfischer" in den Gemeinschafts​gewässern zu entwickeln, mit einem System zum Wiederauffinden und zur Beseitigung verlorener Fanggeräte, Anpassungen an den Fanggeräten, um zu bewirken, dass ver​loren gegangenes Gerät weniger Schaden anrichtet, und Methoden, die verhindern, dass so viele Fanggeräte verloren gehen,

· den ICES 
 , den STECF 
 , den SAC 
 und andere einschlägige wissenschaftliche Gremien aufzufordern, künftig auch ökosystemorientierte Gutachten für die Bestands​bewirtschaftung zu erarbeiten,

· dem Rat und dem Europäischen Parlament im Verlaufe des Jahres 2007 über die Umset​zung und die Auswirkungen der in diesen Schlussfolgerungen dargelegten Maßnahmen Bericht zu erstatten."
ETIKETTIERUNG VON RINDFLEISCH UND RINDFLEISCHERZEUGNISSEN

Der Vorsitz nahm zur Kenntnis, dass die Delegationen das Dokument 8963/04 der Kommission und die darin enthaltene Bewertung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich der Etikettie​rung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen unterstützten.
Auf Grund der heutigen Aussprache gelangte der Vorsitz zu folgendem Fazit:

· Zunächst ist festzustellen, dass Einvernehmen darüber besteht, dass die Etikettierung von Rind​fleisch und Rindfleischerzeugnissen in bedeutendem Maße dazu beigetragen hat, dem Infor​mationsbedürfnis des Verbrauchers Rechnung zu tragen und somit sein Vertrauen zu stärken und die Nachfrage nach Rindfleisch neu zu beleben, und dass bislang kein Anlass besteht, das gel​tende System von Grund auf zu verändern.

· Was die konkreten Fragen anbelangt, die im Bericht angesprochen wurden, so ist eine Mehrheit von Delegationen dagegen, zum jetzigen Zeitpunkt eine Herkunftsangabe "EU" auf dem Etikett und flexiblere Regelungen in Bezug auf Hackfleisch einzuführen, insbesondere solche, die die Belieferung von Hackfleischerzeugungsbetrieben mit Fleisch aus mehreren Mitgliedstaaten betreffen.

· Hinsichtlich der Ausdehnung der Etikettierungsvorschriften auf Einrichtungen der Gemeinschafts​verpflegung und Gaststätten teilte eine Mehrheit die Auffassung der Kommission, dass eine generelle Ausweitung derzeit nicht vorgenommen werden sollte; allerdings bestätigte die Kommission, dass die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene verbindliche Regelungen nach den Verfahren der Richtlinie 98/34 erlassen können.

· Eine Mehrheit von Delegationen ist sich mit der Kommission darin einig, dass die Regelungen zur freiwilligen Etikettierung harmonisiert und die EU-Vorschriften zur Einheitlichkeit der Rind​fleischpartien auf der Stufe der Feinzerlegung, zur Etikettierung der Fleischabschnitte und zu den nicht vorverpackten Erzeugnissen vereinfacht werden müssen. Diese Fragen sollten auf der Ebene der Verwaltungsausschüsse geprüft werden.

· Es gab geteilte Meinungen hinsichtlich der Harmonisierung der Definitionen der Rinderkate​gorien, insbesondere der Kategorie Kalbfleisch; die meisten Delegationen sind der Ansicht, dass die Frage der Definition von Kalbfleisch auf Ratsebene geklärt werden muss.

Der Bericht wurde auch dem Europäischen Parlament vorgelegt. Wenn dessen Stellungnahme vor​liegt, wird sich möglicherweise eine weitere Erörterung im Rat als notwendig erweisen. Die Ent​scheidung darüber liegt allerdings bei einem künftigen Ratsvorsitz.
EUROPÄISCHER AKTIONSPLAN FÜR ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT UND ÖKOLOGISCH ERZEUGTE LEBENSMITTEL

Der Rat nahm die Ausführungen der Kommission zu ihrer Mitteilung (Dok. 10436/04) an den Rat und das Europäische Parlament über den "Europäischen Aktionsplan für ökologische Landwirt​schaft und ökologisch erzeugte Lebensmittel" sowie das von der Kommission als Anlage beigefügte Arbeitsdokument (Dok. 10436/04 ADD 1) zur Kenntnis.

In der anschließenden öffentlichen Aussprache begrüßten die Delegationen insgesamt die Kommissionsmitteilung als wertvolle Grundlage für weitere eingehendere Beratungen über den Europäischen Aktionsplan. In ersten Reaktionen bekundeten viele Delegationen besonderes Interesse an folgenden Aspekten:

· optimale Einbeziehung des ökologischen Landbaus in die Entwicklung des ländlichen Raums, 

· Maßnahmen zur Förderung der Nachfrageseite, einschließlich der Verwendung des EU-Logos,

· Nebeneinanderbestehen von Erzeugnissen des ökologischen Landbaus, der herkömmlichen Land​wirtschaft und von GVO-Produkten, einschließlich der Saatgutproblematik,

· Maßnahmen zur Intensivierung und Koordinierung der Forschung im Bereich des ökologischen Landbaus und

· Überprüfung der auf einem risikoorientierten Ansatz basierenden Kontrollverfahren und -prak​tiken unter besonderer Berücksichtigung der Einfuhren aus Drittländern.

Dieser Plan umfasst 21 verschiedene Aktionen, die in drei Bereiche untergliedert sind (Markt für ökologische Lebensmittel, EU-Politik für die ökologische Landwirtschaft, Normen und Kontrolle). Mit dem Plan sollen eine umweltfreundliche Landwirtschaft und Qualitätsprodukte gefördert wer​den, damit der Erfüllung bestimmter Grundanforderungen im Zusammenhang mit der kürzlich überarbeiteten GAP - unter anderem durch Verbesserung des Kenntnisstandes über Öko-Erzeug​nisse, verstärkte Nutzung der Datensysteme im Interesse einer genaueren Bestimmung von Angebot und Nachfrage, Verstärkung der Kontrollen und Intensivierung der Forschung im Bereich der ökologischen Landwirtschaft - Rechnung getragen werden kann.

Nachdem der Rat auf seiner Tagung vom 17./19. Dezember 2003 seine Schlussfolgerungen zu einer "Strategie für einen Europäischen Aktionsplan für ökologisch erzeugte Lebensmittel und den öko​logischen Landbau" (Dok. 15908/03) angenommen hatte, fand am 22. Januar eine öffentliche Anhörung unter Beteiligung verschiedener Akteure zum Thema: "Auf dem Weg zu einem Euro​päischen Aktionsplan" statt. Das Kommissionsmitglied Fischler legte dem Rat am 24. Februar Informationen über das Ergebnis dieser Anhörung vor (Dok. 6483/04). Die Kommission hatte dem Rat bereits 2002 eine Arbeitsunterlage zu ihrer Analyse der Durchführbarkeit eines solchen Aktionsplans (Dok. 15619/02) unterbreitet.
DOHA-VERHANDLUNGSRUNDE UND MERCOSUR-VERHANDLUNGEN

Zum Thema Doha-Verhandlungsrunde im Rahmen der WTO und Mercosur-Verhandlungen, die sich in einer entscheidenden Phase befinden, hörte der Rat eine Bewertung des Kommissions​mitglieds FISCHLER zum Stand der Agrarfragen. Auf dieser Grundlage führten die Minister eine umfassende Aussprache über die wichtigsten Fragen, deren Klärung die Fortschritte in den kom​menden Wochen und Monaten bestimmen wird.
Der Rat sprach sich in Bezug auf die WTO-Verhandlungen eindeutig dafür aus, bis Ende Juli zu einem Rahmenabkommen zu gelangen, und betonte die Bedeutung eines erfolgreichen Abschlusses. Jedoch zeigen sich viele Mitgliedstaaten beunruhigt im Zusammenhang mit folgenden Fragen:

· Notwendigkeit eines uneingeschränkten Parallelismus im Bereich des Ausfuhrwettbe​werbs

· Notwendigkeit eines generellen Vorgehens bei der Behandlung der drei Säulen

· gebührende Berücksichtigung nicht handelsbezogener Aspekte, einschließlich der geo​grafischen Bezeichnungen

· geeignete Formel für den Marktzugang, einschließlich der angemessenen Regelung für empfindliche Waren, und Beibehaltung der Schutzklausel.
Ferner herrscht die allgemeine Ansicht vor, dass sich die EU nicht über die GAP-Reformen vom Juni 2003 und April 2004 hinaus bewegen sollte.

In Bezug auf die Mercosur-Verhandlungen vertritt eine Reihe von Mitgliedstaaten die Ansicht, dass 

· das Angebot der EU zu großzügig ist,

· das Mercosur-Angebot unangemessen ist,

· der "single-pocket"-Grundsatz festgeschrieben werden sollte.
NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Der Rat hatte eine Aussprache über die Frage der nachwachsenden Rohstoffe, die auf der Grund​lage eines gemeinsamen Memorandums (Dok. 10250/04) der deutschen, der österreichischen, der französischen und der polnischen Delegation geführt wurde, und ersuchte die Kommission, den Bedenken der Delegationen gebührend Rechnung zu tragen. Dieses Memorandum wurde von der tschechischen, der ungarischen, der luxemburgischen und der spanischen Delegation unterstützt.

In dem Memorandum wird die Frage der nachwachsenden Rohstoffe und der Energie aus Biomasse im Kontext des Kyoto-Protokolls behandelt. Insbesondere fordern die oben genannten Delegationen die Kommission auf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen, um die Erzeugung inno​vativer Non-Food-Produkte in stärkerem Maße zu unterstützen.

Der Antrag dieser Delegationen erfolgt im Anschluss an eine Internationale Konferenz über erneuerbare Energien (Biomasse, Biogas und Biokraftstoffe), die vom 1. bis 4. Juni in Bonn statt​fand. Bei dieser Gelegenheit hatte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) die Delegationen daran erinnert, dass Energiepflanzen (Holz, Zuckerrohr, Sorghum, Raps) die Haupt​energiequelle für die Hälfte der Weltbevölkerung darstellen. Dieser Antrag ist auch im Zusammen​hang mit der von der Kommission am 26. Mai verabschiedeten Mitteilung über erneuerbare Energieträger in der EU zu sehen, in der das Ziel gesetzt wird, bis 2010 den EU-weiten Energie​verbrauch zu 12 % durch erneuerbare Energien abzudecken.

Das Kommissionsmitglied Fischler begrüßte die Initiative der oben genannten Delegationen und das vorgelegte Memorandum. Er betonte, dass den Mitgliedstaaten einen wesentliche Rolle dabei zukomme, die in der Mitteilung der Kommission festgelegten Schwellen für den Anteil an erneuer​baren Energien zu erreichen. Was die Forschungsanstrengungen im Hinblick auf nachhaltige erneuerbare Energiequellen anbelangt, so räumte er ein, dass das 6. Gemeinsame Forschungs​programm der Gemeinschaft im Vergleich zu dem vorherigen Programm nur über begrenzte finan​zielle Möglichkeiten verfüge, und er sagte zu, die Finanzmittel im Rahmen des 7. Gemeinsamen Forschungsprogramms der Gemeinschaft aufzustocken. Er erinnerte die Delegationen ferner daran, dass seine Institution einen Gemeinschaftsplan für Biomasse angekündigt habe und die Möglichkeit in Betracht gezogen werde, Hanf für die Energieerzeugung zu verwenden; er wies darauf hin, dass es nach dem derzeitigen Rechtsrahmen bereits möglich sei, Hanf auf stillgelegten Flächen anzu​bauen.

VERHANDLUNGEN ZWISCHEN DER EU UND RUSSLAND ÜBER VETERINÄR​RECHTLICHE FRAGEN

Der Rat nahm den Stand der Verhandlungen mit den russischen Behörden zur Kenntnis, die von der Kommission und den der Potsdam-Gruppe angehörenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Ab​schluss eines Veterinärabkommens geführt werden und bei denen die noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Einführung einer einheitlichen Bescheinigung für den Handel zwischen der Russischen Föderation und den EU-Mitgliedstaaten geklärt werden sollen.

Bei den Beratungen zeigte sich, dass der Rat einem zufrieden stellenden Abschluss dieser Ver​handlungen große Bedeutung beimisst. Es ist daher sehr wichtig, dass die Kommission sich weiter​hin intensiv um eine Lösung bemüht, mit der sichergestellt wird, dass die Interessen sowohl der Russischen Föderation als auch der EU im vollen Umfang gewahrt werden.

Es wurde auch anerkannt, dass die Mitgliedstaaten über die Potsdam-Gruppe eine wichtige Rolle zu spielen haben, um die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, und dass dies auch weiterhin der Fall sein sollte.

Der Rat ist sich der vom Ministerpräsidenten der Russischen Föderation gesetzten Frist für den Abschluss der Beratungen über die Einführung einer einheitlichen Bescheinigung bewusst, und nach Ansicht des Vorsitzes sollte sich der Rat anhand eines umfassenden Berichts des AStV daher erneut mit dieser Frage befassen.

SONSTIGES

· Dioxingehalt

Die dänische Delegation machte den Rat und die Kommission auf die Vorsichtsmaßnahmen auf​merksam, die die dänische Regierung in Bezug auf Ostseehering infolge des die Gemeinschafts​normen überschreitenden Dioxingehalts ergriffen hatte. Dänemark hat seit dem 28. Mai 2004 ein Verbot für die Befischung und Vermarktung von für den menschlichen Verzehr be​stimmtem Hering aus der östlichen Ostsee eingeführt.

· Reis

Der Rat nahm Kenntnis von einem Antrag der italienischen Delegation, der von der spanischen, der griechischen, der portugiesischen und der französischen Delegation unterstützt wurde und die Ver​handlungen über die Änderung der konsolidierten Zollsätze für Reis betraf, die von der Kommis​sion gemäß dem Mandat des Rates vom 26. Juni 2003 geführt werden.

Die italienische Delegation verwies auf die zunehmenden Mengen von aus Pakistan und Indien ein​geführtem Basmati-Reis und forderte das Kommissionsmitglied Fischler auf, den Verhandlungen über die Änderung der konsolidierten Zollsätze für Reis höchste Priorität beizumessen, damit bis September 2004 ein positives Ergebnis erzielt wird.

Ihres Erachtens muss die erhebliche Senkung des Interventionspreises ab 1. September 2004 (Inkrafttreten der neuen GMO) mit stabileren und sichereren Einfuhrregeln in Bezug auf den Zoll​schutz für Reis einhergehen. Der Berechnung des derzeitigen Zollsatzes auf eingeführten Reis liegt die Differenz zwischen dem Höchstpreis und dem Einfuhrpreis zugrunde. Ab 1. September 2004 wird der neue Interventionspreis 150,00 Euro/Tonne betragen und wird der Zollsatz auf 0 fest​gelegt. Die italienische Delegation beantragte daher eine Dekonsolidierung des Höchstpreises, um eine vollständige Zollliberalisierung in diesem Sektor zu vermeiden. Sie ersuchte die Kommis​sion um Informationen über die Ergebnisse der genannten Verhandlungen.

Das Kommissionsmitglied Fischler erkannte an, dass die Verhandlungen vorangebracht werden müssen, damit angesichts des Stichtags 1. September ein Ergebnis erzielt werden kann. Er wies darauf hin, dass den am stärksten betroffenen Ausfuhrländern - Indien, Pakistan, Thailand und den Vereinigten Staaten - verschiedene Vorschläge für die Zollsätze auf die unterschiedlichen Reis​kategorien unterbreitet worden waren, wobei auch berücksichtigt wurde, dass Basmati-Reis unter eine besondere Kategorie fällt und dass daher gesonderte Verhandlungen erforderlich sind. Die Zollsätze würden - unter Berücksichtigung der Interessen der Erzeuger - für jede dieser Sorten auf einer angemessenen Höhe festgelegt. Die Europäische Kommission werde die Verhandlungen so rasch wie möglich fortsetzen, und er hoffe, dass diese möglichst bald abgeschlossen werden.
SONSTIGE ANGENOMMENE PUNKTE
Landwirtschaft

Struktur der gemeinschaftlichen Erhebungen

Im Anschluss an die am 26. April 2004 erzielte politische Einigung (Dok. 8350/04) erließ der Rat eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung, infolge der Erweite​rung, der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates zur Durchführung von Erhebungen der Gemein​schaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (PE–CONS 3665/04). In die Verordnung wurden die Abänderungen des Europäischen Parlaments übernommen.

Mit der Verordnung, in der die Höchstbeträge des Gemeinschaftsbeitrags zu den Ausgaben für die Erhebungen in den Jahren 2005 und 2007 für die zehn Beitrittsländer festgesetzt werden, wird ferner der Finanzrahmen für diese Länder für den Zeitraum 2004–2006 auf 43,7 Mio. EUR festge​legt. Gegenüber dem Kommissionsvorschlag, in dem der Finanzrahmen für den Zeitraum 2007–2009 auf 29,3 Mio. EUR festgelegt war, wird der Betrag für den Zeitraum 2007–2009 nunmehr von der Haushalts- und Rechtsetzungsbehörde auf Vorschlag der Kommission auf der Grundlage der neuen Finanziellen Vorausschau für den 2007 beginnenden Zeitraum festgesetzt.

Die Mitgliedstaaten müssen 2005 und 2007 eine Erhebung über die Struktur der landwirtschaft​lichen Betriebe durchführen.

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim Transport

Der Rat nahm einen Beschluss über die Unterzeichnung des Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren beim internationalen Tiertransport (Dok. 9761/04) an.

Ferner erließ er einen Beschluss über die Stellungnahme der Gemeinschaft zu einem Vorschlag für eine Empfehlung in Bezug auf Schweine, die im Rahmen des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen verabschiedet werden soll. Dieser Be​schluss wurde bei Stimmenthaltung der spanischen Delegation gegen die Stimmen der dänischen und der niederländischen Delegation mit qualifizierter Mehrheit angenommen (Dok. 9762/04).

Pflanzenschutzmittel *

Der Rat erzielte eine politische Einigung über eine Richtlinie zur Änderung des Anhangs VI der Richtlinie 91/414/EWG, soweit davon Pflanzenschutzmittel betroffen sind, die als Wirkungsstoffe Mikroorganismen enthalten (Dok. 8991/04 und 9271/04 ADD 1).

Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG sind einheitliche Grundsätze festzulegen, nach denen die Mit​gliedstaaten Pflanzenschutzmittel im Hinblick auf ihre Zulassung bewerten müssen. Bisher wurden für die Mitgliedstaaten einheitliche Grundsätze nur für die Bewertung und Zulassung chemischer Pflanzenschutzmittel festgelegt. Die Kommission hielt es daher für notwendig, für die Mitglied​staaten gleichwertige Grundsätze für die Bewertung und Zulassung von Pflanzen​schutzmitteln, die Mikroorganismen enthalten, festzulegen.

Nach der Überarbeitung in allen Gemeinschaftssprachen soll die Richtlinie in Form eines gemein​samen Standpunkts auf einer der nächsten Ratstagungen als A-Punkt angenommen werden.

Entwicklung und Zusammenarbeit

Menschenrechte*

Der Rat erzielte eine politische Einigung über die Änderung zweier Verordnungen zur Festlegung der Bedingungen für die Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungs​zusammenarbeit (Dok. 9934/04). Mit diesen Verordnungen wird das allgemeine Ziel verfolgt, zur Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beizutragen.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Geltungsdauer dieser Verordnungen am 31. Dezember 2004 abläuft. Sie muss daher verlängert werden.

AKP

Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Standpunkt der Gemeinschaft im AKP-EG-Ministerrat zur Überprüfung der Bedingungen für die Finanzierung der Unterstützung im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse (Anhang II des in Cotonou unterzeich​neten AKP-EU-Partnerschaftsabkommens) (Dok. 6832/04).

Handel

Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 2003/893/EG über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Ukraine (Dok. 9710/04).

Binnenmarkt

Zölle - Ceuta und Melilla

Der Rat erließ eine Verordnung zur Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte Fischereierzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla (Dok. 9684/04).

Seeverkehr

Beziehungen zu China - Seeverkehr - Erweiterung der EU

Der Rat verabschiedete einen Beschluss zur Ermächtigung der Kommission, Änderungen zu dem Seeverkehrsabkommen der EU mit China auszuhandeln, um der Erweiterung der EU zum 1. Mai Rechnung zu tragen.

Ernennungen

Wirtschafts- und Sozialausschuss

Der Rat verabschiedete einen Beschluss zur Ernennung von Herrn Giacomino TARICCO zum Mit​glied des Wirtschafts- und Sozialausschusses als Nachfolger von Herrn Felice SCALVINI für dessen verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 20. September 2006 (Dok. 10177/1/04).

Der Rat verabschiedete einen Beschluss zur Ernennung von Herrn Edgardo Maria IOZIA zum Mit​glied des Wirtschafts- und Sozialausschusses als Nachfolger von Herrn Bruno Di ODOARDO für dessen verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 20. September 2006 (Dok. 10178/1/04).

Der Rat verabschiedete einen Beschluss zur Ernennung von Herrn Thomas JANSON zum Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses als Nachfolger von Herrn Uno WESTERLUND für dessen verbleibende Amtszeit, d.h. bis zum 20. September 2006 (Dok. 10179/1/004).

� 	Internationaler Rat für Meeresforschung


� 	Wissenschaftlich-technischer und Wirtschaftlicher Fischereiausschuss


� 	Wissenschaftlicher Beratungsausschuss der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer
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